Urteil 8C_413/2008

Sachverhalt:

S., bei der SUVA gegen die Folgen von Unfällen versichert, wurde mit dem Lieferwagen seiner Arbeitgeberin Opfer eines Auffahrunfalls. Weiterhin versichert war er, als er ein Jahr später als Beifahrer eines Personenwagens einen zweiten Unfall erlitt. Die SUVA anerkannte ihre Leistungspflicht für die Folgen der beiden Ereignisse und erbrachte die gesetzlichen Leistungen, stellte diese jedoch später ein, da die über den Zeitpunkt der Einstellung hinaus anhaltend geklagten Beschwerden nicht mehr adäquat kausal durch die beiden Ereignisse verursacht worden seien. Mit Beschwerde beantragt S., die SUVA sei zu verpflichten, weiterhin Leistungen zu erbringen.
Erwägungen:

Sind die geklagten Beschwerden natürlich unfallkausal, nicht aber objektiv ausgewiesen, so ist bei der Beurteilung der Adäquanz vom augenfälligen Geschehensablauf auszugehen, und es sind gegebenenfalls weitere unfallbezogene Kriterien einzubeziehen (BGE 134 V 109 E. 2.1). Hat die versicherte Person einen Unfall erlitten, welcher die Anwendung der Schleudertrauma-Rechtsprechung rechtfertigt, so sind hierbei die durch BGE 134 V 109 präzisierten Kriterien massgebend. Ist diese Rechtsprechung nicht anwendbar, so sind grundsätzlich die Adäquanzkriterien, welche für psychische Fehlentwicklungen nach einem Unfall entwickelt wurden (BGE 115 V 133), anzuwenden (E. 2.1)
Hat die versicherte Person mehr als einen Unfall mit Schleudertrauma der HWS oder gleichgestellter Verletzung erlitten, so ist die Adäquanz prinzipiell für jeden Unfall gesondert zu beurteilen, wobei es nicht ausgeschlossen ist, die wiederholte Betroffenheit desselben Körperteils bei der Adäquanzprüfung zu berücksichtigen (E. 2.3).
Im vorliegenden Fall ist unbestritten, dass S. zum Zeitpunkt der Leistungseinstellung nicht mehr an objektiv hinreichend nachweisbaren Unfallfolgen litt. Demgemäss ist für die Beurteilung des adäquaten Kausalzusammenhangs zwischen den beiden Unfallereignissen und den geklagten Beschwerden vom augenfälligen Geschehensablauf auszugehen und es sind gegebenenfalls weitere unfallbezogene Kriterien einzubeziehen (E. 4).

Der erste Unfall wird als mittelschwer im Grenzbereich zu den leichten Unfällen qualifiziert. Die „Schleudertrauma-Praxis“ findet rechtsprechungsgemäss nur Anwendung, wenn sich innert der Latenzzeit von 24 bis 72 Stunden Beschwerden in der Halsregion und der Halswirbelsäule manifestieren (E. 5.2). Da sich die Beschwerden bei S. in der Halsregion und der HWS erst klar über 72 Stunden nach dem Unfallereignis manifestiert haben, sind für die Adäquanzprüfung die Kriterien, welche für psychische Fehlentwicklungen nach einem Unfall entwickelt wurden (BGE 115 V 133), anzuwenden. Die Adäquanz eines allfälligen Kausalzusammenhangs ist im vorliegenden Fall zu verneinen (E. 5.4). Die Adäquanz eines allfälligen Kausalzusammenhangs zwischen dem zweiten Unfallereignis und den anhaltend geklagten Beschwerden ist nach der „Schleudertrauma-Praxis“ zu prüfen (E. 6.1). Die Schwere des Unfalles ist aufgrund des augenfälligen Geschehensablaufs mit den sich dabei entwickelnden Kräften zu bestimmen. Dabei werden einfache Auffahrkollisionen auf ein haltendes Fahrzeug in der Regel als mittelschwerer Unfall im Grenzbereich zu den leichten Unfällen betrachtet. Die Adäquanz des Kausalzusammenhanges wäre somit dann zu bejahen, wenn eines der in BGE 134 V 109 präzisierten Adäquanzkriterien in besonders ausgeprägter Weise erfüllt wäre, oder wenn mehrere Kriterien in gehäufter oder auffallender Weise erfüllt wären (E. 6.2).

Die Diagnose einer HWS-Distorsion für sich allein genügt nicht zur Bejahung des Kriteriums der Schwere und besonderen Art der erlittenen Verletzung. Hierzu bedarf es einer besonderen Schwere der für das Schleudertrauma typischen Beschwerden oder besondere Umstände, welche das Beschwerdebild beeinflussen können (E. 6.3.1).
Adäquanzrelevant können sodann nur in der Zeit zwischen dem Unfall und dem Fallabschluss nach Art. 19 Abs. 1 UVG ohne wesentlichen Unterbruch bestehende erhebliche Beschwerden sein. Die Erheblichkeit beurteilt sich nach den glaubhaften Schmerzen und nach der Beeinträchtigung, welche die verunfallte Person durch die Beschwerden im Lebensalltag erfährt. S. leidet jedoch nur an Schmerzen, welche in unregelmässigen Abständen etwa einmal pro Woche während eines Tages auftreten. Zwischen den Schmerzepisoden ist er gänzlich beschwerdefrei. Somit kann nicht von ohne wesentlichen Unterbruch bestehenden erheblichen Beschwerden gesprochen werden; das Kriterium ist nicht erfüllt (6.3.4).

Da keines der massgeblichen Kriterien besonders ausgeprägt vorliegt und selbst dann, wenn man zugunsten des Versicherten das Kriterium der erheblichen Arbeitsunfähigkeit trotz ausgewiesener Anstrengungen als erfüllt erachten würde, die Kriterien nicht in gehäufter oder auffallender Weise gegeben sind, ist die Adäquanz zu verneinen (E. 6.4).

